
Kurzer Sachstandsbericht für den Baggersee in Appen 

 

Der Kreis Pinneberg forderte für den Baggersee in Appen ein Hygienekonzept, da 

dieser offiziell als EU-Badestelle angemeldet ist. Die Umgehung eines 

Hygienekonzeptes wäre in Form einer Abmeldung als EU-Badestelle möglich, aber 

unwirtschaftlich gewesen. Unter anderem hätte der See in dem Zuge komplett 

abgesperrt werden müssen. Verhandlungen über Möglichkeiten im Sinne des 

Infektionsschutzes innerhalb eines Hygienekonzeptes ergaben letztlich, dass dies im 

Gegenzug zur Abmeldung die effektivere Variante ist. Das Hygienekonzept wurde 

am 15.08.2020 ausgefertigt und am 18.08.2020 vom Kreis genehmigt.  

Es besteht im Wesentlichen aus zwei Maßnahmen. Zum einen werden 

Hinweisschilder mit der Aufforderung zum einhalten des Mindestabstands aufgestellt. 

Die andere Maßnahme beinhaltet regelmäßige Kontrollen (nach Hygienekonzept 2x 

täglich), in deren Umfang auf die Einhaltung des Mindestabstands hingewiesen wird 

sowie die Vermeidung einer Besucherzahl, welche 250 Personen übersteigt. Eine 

Begrenzung der Besucherzahl war im Hygienekonzept notwendig und erschien im 

Zusammenhang mit der örtlichen Situation verhältnismäßig.  

Die Hinweisschilder wurden vom Bauhof am 18.08.2020 aufgestellt. 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1518/2020/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 12.08.2020 

Bearbeiter: Astrid Karock AZ: 2/1600-1520 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 03.09.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 08.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 15.09.2020 öffentlich 

 

Schredderaktion 2020 
 
Sachverhalt: 
Die Schredderaktion im vergangenen Jahr hatte einen erfolgreichen Verlauf. Da die-
se Aktion seitens der Bürgerinnen und Bürger so gut angenommen wurde, sollte es 
auch in diesem Jahr ein solches Angebot der Gemeinde geben. 
Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR eingeplant. Bereits in den ver-
gangenen Jahren wurden nur gebündelte Grünabfälle in handlichen Mengen vom 
Straßenrand abgefahren. Die Abfuhr von Baumstubben erfolgte nicht. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Schredderaktion im vergangenen Jahr wurde seitens der Bürgerinnen und Bür-
ger sehr gut angenommen. Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR in 
den entsprechenden Haushaltsstellen bereitgestellt worden.  
 
 
Finanzierung: 
 Finanzielle Mittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt. 
Unter der Haushaltsstelle 72000.658009 sind 1.500,00 EUR für den Schredder ein-
geworben und unter der Haushaltsstelle 72000.679771 stehen 4.500,00 EUR für die 
Leistungen des Bauhofes zur Verfügung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindever-
tretung beschließt, auch in diesem Jahr eine Schredderaktion in der Gemeinde Ap-
pen durchzuführen.  
 
 
  ________________ 
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  Banaschak 
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1465/2020/APP/BV/1 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 13.08.2020 

Bearbeiter: Jennifer Decken AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 03.09.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 15.09.2020 öffentlich 

 

Satzung der Gemeinde Appen zum Schutz von Bäumen 
 
Sachverhalt: 
Der Umweltausschuss und die Gemeindevertretung der Gemeinde Appen haben im 
1. und 2. Quartal 2020 den Grundsatzbeschluss gefasst eine Baumschutzsatzung 
aufzustellen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die im Juni gegründeten Arbeitsgruppe hat den Satzungsentwurf der Verwaltung an 
die Bedürfnisse der Gemeinde Appen angepasst.  
 
 
Finanzierung: 
entfällt  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt / Der Gemeindevertretung beschließt die anliegende 
Satzung zum Schutz von Bäumen. 
 
 
 
_________________ 
Banaschak 
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Satzung der Gemeinde Appen 
zum Schutz von Bäumen 

- 1 - 

 

Auf der Grundlage des § 18 Absatz 3 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) 
vom 24.02.2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425) in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) , hat die  Gemein-
devertretung der Gemeinde Appen in ihrer Sitzung am 15.09.2020 folgende Sat-
zung beschlossen: 

§1 
Geltungsbereich, Schutzzweck 

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Flächen 

a. innerhalb der rechtkräftigen Bebauungspläne nach § 30 Baugesetzbuch 
(BauGB) (zur Orientierung in den anliegenden Lageplänen blau umrandet; 
Stand: Aufstellung der Satzung)  

darüber hinaus umfasst der Geltungsbereich die Flächen 

b. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB, 
diese sind in den anliegenden Karten rot umrandet: 

- Anlage 1: Geltungsbereich der Baumschutzsatzung Appen – Dorf 

- Anlage 2: Geltungsbereich der Baumschutzsatzung Appen – Etz 

- Anlage 3: Geltungsbereich der Baumschutzsatzung Appen – Unterglinde 

Die Originale der den Geltungsbereich ausweisenden Karten im Maßstab 1:7.000 
bzw. 1:5.000 sind im Amt Geest und Marsch Südholstein – Der Amtsdirektor – 
Amtsstraße 12, 25436 Moorege einzusehen. 

(2) Die Erklärung der Bäume zu geschützten Landschaftsbestandteilen nach § 29 
BNatSchG erfolgt mit dem Ziel, sie zu erhalten. Sie dienen 

a. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

b. der Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

c. der Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

d. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten. 

§2 
Schutzgegenstand 

(1) Die Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung werden im nachstehend bezeich-
neten Umfang zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt. 
 

(2) Geschützt sind: 

a. Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 120 cm 

b. mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn wenigstens ein Stamm einen Um-
fang von mindestens 100 cm aufweist 
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c. Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, wenn sie in einer 
Gruppe von mindestens fünf Bäumen so zusammenstehen, dass sich die 
Kronenbereiche berühren 

d. Ersatzpflanzungen gemäß § 7 dieser Satzung vom Zeitpunkt der Pflanzung 
an unabhängig von Ihrem Stimmumfang. 

Grundsätzlich wird der Stammumfang in einer Höhe von 1 m über dem Erdboden 
gemessen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang un-
mittelbar darunter maßgebend.  

(3) Diese Satzung gilt nicht für 

a. Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes, 

b. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie Erwerbszwecken die-
nen, 

c. Bäume in Kleingärten im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetz 
(BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), das zuletzt durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146) geändert wor-
den ist. 

§3 
Verbotene Handlungen 

(1) Es ist verboten, die geschützten Bäume zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen 
oder zu verändern. 
 

(2) Schädigungen und Beeinträchtigungen im Sinne dieser Satzung sind alle Einwir-
kungen, die zu einem Absterben oder Entfernen des Baumes oder Teilen von ihm, 
zu einer Beschädigung von Wurzeln, Stamm oder Krone oder zu einer Beeinträch-
tigung der Wirkung des Baumes als Zierde und Belebung des Landschaftsbildes 
führen. 
 

(3) Nicht unter die Verbote nach Absatz 1 und 2 fallen fachgerechte Pflege- und Erhal-
tungsmaßnahmen, insbesondere: 

a. die Beseitigung abgestorbener Äste, 

b. die Durchführung eines Kronenschnittes, 

c. die Behandlung von Wunden, 

d. die Beseitigung von Krankheitsherden, 

e. die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes, 

f. die Herstellung des Lichtraumprofils an Straßen sowie der Schnitt an Form-
gehölzen. 
 

(4) Nicht verboten sind nachweislich unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung der 
Verkehrssicherungspflicht bzw. Abwehr einer Gefahr für Personen und/oder zur 
Vermeidung bedeutender Sachschäden. 

 

§4 
Schutz- und Pflegemaßnahmen 

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die auf ihren Grundstücken stehenden 
Bäume zu erhalten und zu pflegen. Entstandene Schäden sind fachgerecht zu sa-
nieren. 
 

(2) Die Gemeinde kann den Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten 



verpflichten, die Durchführung bestimmter Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaß-
nahmen an geschützten Bäumen zu dulden. Die Kosten der Ersatzvornahme trägt 
der Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte. 

 

§5 
Ausnahmen 

(1) Die Gemeinde Appen hat auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten 
Ausnahmen von den Verboten des § 3 zuzulassen, wenn  

a. das Verbot zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Aus-
nahme mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist oder 

b. eine nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung 
des Grundstücks sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen 
verwirklicht werden kann, 

c. der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte aufgrund von Rechtsvorschriften 
verpflichtet ist, die geschützten Bäume zu entfernen oder zu verändern, 

d. der geschützte Baum nachweislich krank ist und die Erhaltung daran mit 
zumutbarem Aufwand nicht möglich ist, 

e. die Beseitigung der geschützten Bäume aus öffentlichem Interesse erforder-
lich ist oder 

f. ein geschützter Landschaftsbestandteil einen anderen wertvollen Land-
schaftsbestandteil wesentlich beeinträchtigt. 

(2) Die Gemeinde Appen kann auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtig-
ten weitere Ausnahmen von den Verboten des § 3 zuzulassen. Ein Rechtsanspruch 
auf eine von Absatz 1 abweichende Ausnahme besteht nicht. Die abschließende 
Entscheidung trifft der Umweltausschuss der Gemeinde Appen. 

 
§6 

Genehmigungsverfahren 

(1) Ausnahmen gemäß § 5 dieser Satzung sind beim Amt Geest und Marsch Südhol-
stein – Der Amtsdirektor – Amtsstraße 12, 25436 Moorrege schriftlich mit Begrün-
dung zu beantragen. Dem Antrag muss die Art des Baumes, der Stammumfang 
in einem Meter Höhe und der Kronendurchmesser zu entnehmen sein. Dem An-
trag sind beizulegen: 

a. ein Lageplan, aus dem der Standort der betreffenden Bäume ersichtlich ist,  

b. ein prüfbarer Nachweis über die Krankheit des Baumes, 

c. ein Nachweis über die bestehende Verpflichtung durch Rechtsvorschrift. 

 
(2) Die Entscheidung über einen Ausnahmeantrag ist schriftlich zu erteilen. Sie kann 

mit Nebenbestimmungenverbunden werden. 
 

(3) Die erfolgte Fällung, sowie die erfolgte Ersatzpflanzung nach § 7 sind dem Amt 
Geest und Marsch Südholstein anzuzeigen. 
 

§7 
Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung 

(1) Wird für die Beseitigung eines geschützten Baumes eine Ausnahme nach § 5 



erteilt, ist der Antragsteller zur Ersatzpflanzung wie folgt verpflichtet: 
 

Stammumfang  
des entfernten Baumes 

Anzahl  
der Ersatzpflanzungen 

Stammumfang  
der Ersatzpflanzungen 

bis 150 cm 3 16 - 18 cm 

150 – 200 cm 4 16 - 18 cm 

ab 200 cm 5 16 - 18 cm 

 
(2) Die Ersatzpflanzung ist auf dem Grundstück vorzunehmen, auf dem das zur Besei-

tigung freigegebene Schutzobjekt stand. Als Ersatzpflanzungen sind standortge-
rechte Laubgehölze zu verwenden, Anlage 4 enthält eine nicht abschließende Auf-
listung zulässiger Bäume. Wenn die Grundstückgegebenheiten dies nicht zulas-
sen, können im Ermessen der Genehmigungsbehörde auf die jeweiligen Verhält-
nisse angepasste Ersatzpflanzungen bestimmt werden. 
 

(3) Sofern der Antragsteller Ersatzpflanzungen auf seinem Grundstück nicht in vollem 
Umfang durchführen kann und nicht über andere Grundstücke im Geltungsbereich 
der Satzung verfügt, wo dieses möglich ist, hat er eine Ausgleichzahlung in Höhe 
von 1.000,00 € je Baum (hierin enthalten sind der Wert des Baumes sowie die Kos-
ten für die Pflanzung und die Fertigstellungspflege), der nach § 7 Absatz 1 dieser 
Satzung zu pflanzen wäre, an die Gemeinde Appen zu entrichten. Die Gemeinde 
verwendet eingenommene Ausgleichszahlungen zweckgebunden für Baupflanzun-
gen. 

 
(4) Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt erst dann als erfüllt, wenn die Bäume 

angewachsen sind. Sie sind dauerhaft zu unterhalten und unterliegen nach § 2 
Absatz 2 Buchstabe d sofort dem Schutz dieser Satzung. 
 

§8 
Folgebeseitigung 

(1) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten des § 3 
ohne Ausnahmegenehmigung nach § 5 einen geschützten Baum entfernt oder zer-
stört, so ist er zur Ersatzpflanzung oder zur Leistung eines Ausgleichs nach § 7 
verpflichtet. 
 

(2) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte entgegen den Verboten des § 3 
ohne eine Ausnahme nach § 5 einen geschützten Baum geschädigt oder seinen 
Aufbau wesentlich verändert, ist er verpflichtet, die Schäden oder Veränderungen 
zu beseitigen oder zu mildern, soweit dies möglich ist. Anderenfalls ist er zu einer 
Ersatzpflanzung oder zur Leistung eines Ausgleichs nach § 8 verpflichtet. 

 

§9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a. entgegen § 57 Abs. 2 Nr. 4 LNatSchG in Verbindung mit § 3 dieser Satzung 
geschützte Bäume beseitigt, zerstört, beschädigt oder wesentlich verändert, 
ohne im Besitz der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 5 dieser 
Satzung zu sein, 



b. der Anzeigepflicht nach § 6 dieser Satzung nicht nachkommt oder falsche 
und oder unvollständige Angaben über geschützte Bäume macht, 

c. auf Grund des § 57 Abs. 2 Nr. 26 LNatSchG entgegen § 4 dieser Satzung 
auferlegte Erhaltungs-, Pflege- und Schutzmaßnahmen nicht erfüllt, 

d. nach § 8 keine Ersatzpflanzungen durchführt und unterhält und/oder keine  
Ausgleichszahlungen entrichtet oder 

e. einer Aufforderung zur Folgebeseitigung gemäß § 8 nicht nachkommt. 
 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 57 Abs. 5 LNatSchG mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000,00 € geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht durch Bundes- 
oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist. 

 

 
§10 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

 
 
 
Appen, den 15.09.2020 
 
     (S) 
 
 
(Banaschak) 
 
Der Bürgermeister
 
  



Anlage 1: Übersicht der möglichen Ersatzpflanzungen 
 

 Ahorn 

1.  Bergahorn Acer pseudoplatanus 

2.  Blutahorn  

3.  Feldahorn Acer campestre 

4.  Spitzahorn Acer platanoides 
 

 Birke 

5.  Sandbirke Betula pendula 
 

 Buche 

6.  Hainbuche  Carpinus betulus 

7.  Rotbuche Fagus sylvatica 
 

 Eiche  

8.  Stieleiche Quercus robur 

9.  Scharlach-Eiche Querus coccinea 

10.  Traubeneiche Querus petraea 
 

 Erle 

11.  Schwarzerle Alnus glutinosa 
 

 Esche 

12.  Eberesche Sorbus aucuparia 

13.  Esche Fraxinus excelsior 
 

 Kastanie 

14.  Esskastanie Castanea sativa 
 

 Linde 

15.  Sommerlinde Tilia platyphyllos 

16.  Winterlinde Tilia cordata 
 

 Nüsse  

17.  Haselnuss Corylus avellana 
 

 Obstbäume 

18.  Holzapfel Malus sylvestris 

19.  Holzbirne Pyrus communis 

20.  Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

21.  Schlehe Prunus spinosa 

22.  Traubenkirsche Prunus padus 

23.  Vogelkirsche Prunus avium 

24.  Vogelbeere Sorbus aucuparia 

25.  Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 

26.  Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus oxyacantha oder laevigata 

 
  



 
 Pappel 

27.  Graupappel Populus nigra 

28.  Schwarzpappel Populus nigra 

29.  Zitterpappel Polulus tremula 
 

 Ulme 

30.  Flatterulme Ulmus laevis 
 

 Weide 

31.  Mandelweide Salix triandra 

32.  Purpurweide Salix purpurea 

33.  Salweide Salix caprea 

34.  Weißweide Salix alba 

 
Liste alter regionaler Obstsorten 
 
Apfelsorten: 

Seestermüher Zitronenapfel 

Horneburger Pfannkuchenapfel 

Schöner aus Holstein 

Hilde 

Wohlschmecker aus Vierlanden 

 
Birnensorten: 

Alexander Lucas 

Williams Christbirne 

Clapps Liebling 

Köstliche aus Carneu 

Conferencebirne 

 
Pflaumensorten: 

Hauszwetsche 

Wangenheims Frühzwetsche 

 
Kirschsorten: 

Große Prinzessinkirsche 

Große schwarze Knorpelkirsche 

Werdersche Braune 

 
 
Sofern es zu den oben genannten Bäumen auch eine Strauchvariante gibt, ist nur die 
Pflanzung des Baumes zulässig. Die Pflanzung weiterer Baumarten ist zulässig, so-
fern sie standortgerecht ist. 
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